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G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Achtes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunal-
abgabengesetzes

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) in der Fassung 
vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301) wurde in seiner letzten Ände-
rung durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. März 2014 (GVBl. S. 82) un-
ter anderem aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts 
vom 5. März 2013 -1 BvR 2457/08- geändert. 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem genannten Beschluss ent-
schieden, dass die Regelung des Beginns der Festsetzungsfrist im Fall 
der Ungültigkeit einer Satzung in Artikel 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b Dop-
pelbuchst. cc Spiegelstrich 2 des Bayerischen Kommunalabgabengeset-
zes mit Artikel 2 Abs. 1 des Grundgesetzes in Verbindung mit dem ver-
fassungsrechtlichen Grundsatz der Rechtssicherheit (Artikel 20 Abs. 3 
des Grundgesetzes) unvereinbar ist. Die im Thüringer Kommunalabga-
bengesetz unter Berücksichtigung dieser Entscheidung vorgenomme-
nen Anpassungen der Verjährungsfristen wurden zwischenzeitlich in 
der obergerichtlichen Rechtsprechung (vergleiche ThürOVG, Beschluss 
vom 19. Januar 2015 -4 KO 582/14-) bestätigt. Das Thüringer Ober-
verwaltungsgericht hat in seinem Beschluss vom 30. September 2014 
-4 EO 172/14- darüber hinaus ausgeführt, dass mit der Regelung des 
§ 7 Abs. 12 Satz 2 ThürKAG sichergestellt wird, dass Straßenausbau-
beiträge in Thüringen nicht zeitlich unbegrenzt erhoben werden können. 

Gleichwohl stößt es bei Grundstückseigentümern auf Unverständnis, 
wenn Gemeinden, im Einklang mit der derzeitigen Rechtslage, Beitrags-
satzungen erst nach Abschluss von Straßenausbaumaßnahmen erlas-
sen. Die mit dem Siebten Gesetz zur Änderung des Thüringer Kom-
munalabgabengesetzes vom 29. März 2011 (GVBl. S. 61) eingefügte 
Regelung des § 7 Abs. 12 Satz 2, nach der die Satzung über die Erhe-
bung von Straßenausbaumaßnahmen spätestens vier Jahre nach Ablauf 
des Jahres zu beschließen ist, in dem die Straßenausbaumaßnahme be-
endet wurde, wird unter Berücksichtigung des Ziels der größtmöglichen 
Transparenz der Beitragserhebung als nicht ausreichend erachtet. Dar-
über hinaus besteht auch nach dieser Novelle großer Unmut sowohl bei 
den Grundstückseigentümern als auch bei den Gemeinden im Hinblick 
auf die Beitragserhebung für Straßenausbaumaßnahmen, welche be-
reits in den 1990er Jahren durchgeführt worden sind. Zwar konnten alle 
Gemeinden mit einem satzungsrechtlichen Handlungsbedarf entspre-
chend der Ausschlussfrist zum 31. Dezember 2015 Satzungen erlas-
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sen. Dessen ungeachtet besteht derzeit jedoch noch die Überzeugung, 
dass es sich bei einer solchen Beitragserhebung um eine ungerecht-
fertigte und gerade für die Grundstückseigentümer nicht mehr sinnvoll 
nachvollziehbare Beitragserhebung handele.

B. Lösung

§ 7 Abs. 12 Satz 2 ThürKAG wird geändert. Straßenausbaubeitragssat-
zungen sind künftig spätestens mit der Entscheidung über die Durch-
führung einer Ausbaumaßnahme zu beschließen.

Es wird mit § 21 a Abs. 11 ThürKAG eine Ermessensregelung einge-
führt. Zukünftig steht es unter den dort genannten Voraussetzungen im 
Ermessen der Gemeinde, ob sie für Straßenausbaumaßnahmen, die vor 
dem 1. Januar 2006 beendet wurden, Beiträge erhebt. 

C. Alternativen

Keine

D. Kosten

Die kommunalen Aufgabenträger werden durch die Regelung in § 7 
Abs. 12 Satz 2 ThürKAG zu einer frühzeitigen Entscheidung über die 
Refinanzierung von Straßenausbaumaßnahmen sowie zu einer zeitna-
hen Erhebung von Abgaben angehalten. Bei Einhaltung der gesetzli-
chen Regelungen entstehen den Gemeinden keine Einnahmeausfälle.

Gemeinden, die die Voraussetzungen der Neuregelung des § 21 a 
Abs. 11 ThürKAG erfüllen, wird die Möglichkeit eröffnet, bereits gezahl-
te Beiträge zurückzuerstatten. Insoweit kann eine solche Entscheidung 
der Gemeinde zu nicht unerheblichen Kosten und damit einhergehend zu 
einer Verschlechterung der Haushaltssituation führen. Eine solche Ent-
scheidung kann jedoch nur von den Gemeinden getroffen werden, bei 
denen die dauernde Leistungsfähigkeit das Absehen von der Beitrags-
erhebung zulässt. Durch den Ausschluss des Rückgriffs der Gemein-
den gegen das Land entstehen diesem diesbezüglich keine unmittelba-
ren Kosten. Inwieweit für das Land mittelbare Kostenfolgen entstehen, 
ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar. Dies ergibt sich insbeson-
dere aus der Tatsache, dass nicht absehbar ist, wie viele Gemeinden 
von der Rückzahlungsoption Gebrauch machen beziehungsweise auf 
die Erhebung von Beiträgen verzichten. Grundsätzlich führen mögliche 
Beitragsrückerstattungen oder geringere Beitragseinnahmen zu steigen-
den kommunalen Zuschussbedarfen, die im Rahmen künftiger Evalu-
ierungen nach § 3 Abs. 5 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes be-
rücksichtigt werden. Im Ergebnis kann dies zu höheren Leistungen des 
Landes im Kommunalen Finanzausgleich führen.

Die betroffenen Grundstückeigentümer erhalten, soweit die Gemeinde 
von der Rückzahlungsoption Gebrauch macht, bereits gezahlte Beiträ-
ge erstattet.

Durch den Wegfall der Anzeigepflicht in § 7 Abs. 1 Satz 5 ThürKAG wer-
den Standards abgebaut und somit zur Senkung von Verwaltungskos-
ten in nicht bezifferbarer Höhe beigetragen.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Inneres und Kommunales.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DER MINISTERPRÄSIDENT

An den
Präsidenten des Thüringer Landtags
Herrn Christian Carius
Jürgen-Fuchs-Straße 1

99096 Erfurt

Erfurt, den 8. November 2016

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen Ent-
wurf des

"Achten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Kommunalabga-
bengesetzes"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen am 
9./10./11. November 2016.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Taubert
stellvertretende Ministerpräsidentin
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Achtes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Kommunalabgabengesetz in der Fassung 
vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. März 2014 (GVBl. 
S. 82), wird wie folgt geändert:

1. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 5 werden die Worte "und der Kom-
munalaufsicht anzuzeigen ist; Absatz 12 bleibt un-
berührt" durch das Wort "ist" ersetzt.

b) Absatz 12 Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Die Satzung über die Erhebung von Straßenaus-
baubeiträgen ist spätestens zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung über die Durchführung der Straßenaus-
baumaßnahme zu beschließen."

2. § 13 Satz 7 wird aufgehoben.

3. § 21 a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 10 Satz 1 werden nach der Verweisung 
"§ 7 Abs. 12 Satz 2" die Worte "in der vor dem In-
krafttreten des Achten Gesetzes zur Änderung des 
Thüringer Kommunalabgabengesetzes geltenden 
Fassung" eingefügt.

b) Nach Absatz 10 werden folgende neue Absätze 11 
und 12 eingefügt:

"(11) Die Erhebung von Beiträgen für die Erweite-
rung, Verbesserung oder Erneuerung von Ortsstra-
ßen und von beschränkt öffentlichen Wegen steht 
im Ermessen der Gemeinden, soweit
1. die Maßnahme vor dem 1. Januar 2006 been-

det wurde, 
2. die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde 

es zulässt und
3. die Gemeinde seit dem 1. Januar 2006 keine 

Bedarfszuweisungen in Anspruch genommen 
hat;

§ 54 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung sowie 
§ 5 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes über die kom-
munale Doppik finden insoweit keine Anwendung. 
Soweit eine Gemeinde aufgrund der Ermessens-
regelung nach Satz 1 von der Erhebung von Stra-
ßenausbaubeiträgen absieht, kann sie ihre Bei-
tragssatzung für den Zeitraum vor dem 1. Januar 
2006 aufheben und bereits vereinnahmte Straßen-
ausbaubeiträge auf Antrag unverzinst zurückzah-
len. Ein Erstattungsanspruch der Gemeinden ge-
gen das Land besteht nicht.

(12) § 7 Abs. 12 Satz 2 in der nach dem Inkrafttreten 
des Achten Gesetzes zur Änderung des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes geltenden Fassung 
ist auf Straßenausbaumaßnahmen anzuwenden, 
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bei denen die Entscheidung zur Durchführung der 
Maßnahme nach dem Inkrafttreten des Achten Ge-
setzes zur Änderung des Thüringer Kommunalab-
gabengesetzes getroffen wurde."

c) Die bisherigen Absätze 11 und 12 werden die Ab-
sätze 13 und 14.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeines

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 5. März 2013 
-1 BvR 2457/08- zu den Verjährungsfristen des Bayerischen Kommu-
nalabgabengesetzes entschieden, dass das Rechtsstaatsprinzip in sei-
ner Ausprägung als Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbar-
keit davor schütze, dass lange zurückliegende, in tatsächlicher Hinsicht 
abgeschlossene Vorgänge unbegrenzt zur Anknüpfung neuer Lasten 
herangezogen werden. Dem Gesetzgeber obliege es mit den Verjäh-
rungsvorschriften einen gerechten Ausgleich zwischen dem berechtig-
ten Anliegen der Allgemeinheit an der umfassenden und vollständigen 
Realisierung von Geldleistungsansprüchen der öffentlichen Hand auf 
der einen Seite und dem schutzwürdigen Interesse der Bürgerinnen 
und Bürger auf der anderen Seite, irgendwann nicht mehr mit der Inan-
spruchnahme rechnen zu müssen, herbeizuführen. Dem wurde durch 
die im Jahr 2014 vorgenommenen Änderungen zu den Verjährungsfris-
ten formell entsprochen. Darüber hinaus wurde bereits durch das Sieb-
te Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes 
vom 29. März 2011 (GVBl. S. 61) in § 7 Abs. 12 ThürKAG eine Rege-
lung aufgenommen, nach der die Satzung über die Erhebung von Stra-
ßenausbaubeiträgen spätestens vier Jahre nach Ablauf des Jahres zu 
beschließen ist, in dem die Straßenausbaumaßnahme beendet wurde. 

Mit der Einführung einer Ermessensregelung für Investitionsmaßnah-
men, welche vor dem 1. Januar 2006 beendet wurden, wird auf die seit 
Jahren geführten Diskussionen um die Beitragserhebung für bereits weit 
zurückliegende Straßenausbaumaßnahmen reagiert. 

Durch die vorgesehene Neuregelung wird dem Ausgleich der Interes-
sen noch besser Rechnung getragen. Diese entspricht dabei ihrerseits 
dem allgemeinen Gleichheitssatz. Nach der ständigen Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts sind Stichtagsregelungen grundsätz-
lich zulässig. Insbesondere ist es dem Gesetzgeber nicht verwehrt, zur 
Regelung bestimmter Lebenssachverhalte Stichtage einzuführen, auch 
wenn jeder Stichtag unvermeidlich gewisse Härten mit sich bringt. Vo-
raussetzung hierfür ist, dass sich die Einführung des Stichtags und die 
Wahl des Zeitpunkts am gegebenen Sachverhalt orientieren und da-
mit sachlich vertretbar sind. Die mit der Einführung von Stichtagen ver-
bundenen Friktionen und Härten sind daher hinzunehmen. (vergleiche 
BVerfG, Nichtannahmebeschlüsse vom 18. Mai 2015 -2 BvR 1170/14- 
sowie vom 20. April 2016 -2 BvR 1488/14-) 

Das Abstellen auf den Stichtag 1. Januar 2006 ist sachgerecht. Zwar wur-
de auch vor diesem Stichtag bereits die Auffassung vertreten, dass im 
Bereich des Straßenausbaubeitragsrechts eine grundsätzliche Beitrags-
erhebungspflicht besteht (vergleiche beispielsweise Entwurf eines Ers-
ten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes, 
Drucksache 1/3357). Jedoch waren - historisch bedingt - weder den po-
litischen Entscheidungsträgern in den Gemeinden noch den betroffenen 
Grundstückseigentümern in den 1990er und den beginnenden 2000er 
Jahren die beitragsrechtlichen Folgen des Straßenausbaus hinreichend 
bekannt. Vielmehr gingen häufig sowohl die Gemeinderäte als auch die 
Grundstückseigentümer davon aus, dass die Straßenausbaumaßnah-
men durch die Gemeinden finanziert würden. Mit der Entscheidung des 
Thüringer Oberverwaltungsgerichts vom 31. Mai 2005 -4 KO 1499/04- 
konnten die Entscheidungsträger in den Gemeinden sowie die betrof-
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fenen Grundstückseigentümer Kenntnis davon erlangen, dass für Stra-
ßenausbaumaßnahmen grundsätzlich Beiträge erhoben werden sollen. 
Unter Bezugnahme auf diese Entscheidung sind die Kommunen grund-
sätzlich zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen verpflichtet. Dabei 
verbleibt ihnen ein sehr eng begrenzter Ermessensspielraum, der ein 
Absehen von der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nur unter aty-
pischen Umständen und bei Einhaltung der kommunalrechtlichen Haus-
halts- und Einnahmebeschaffungsgrundsätze und der darin festgelegten 
Rangfolge kommunaler Einnahmen aus Leistungsentgelten vor Steuern 
und Krediten erlaubt.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1:

Zu Nummer 1:

Zu Buchstabe a:

Die Anzeigepflicht eines Gemeindebeschlusses nach § 7 Abs. 1 Satz 4 
ThürKAG entfällt künftig. Gemeinden haben im Rahmen ihrer kommuna-
len Selbstverwaltung selbst verantwortungsvoll das Vorliegen der gesetz-
lichen Voraussetzungen zu prüfen und die entsprechenden Beschlüsse 
zu fassen. Im Übrigen handelt es sich um eine Folgeänderung. 

Zu Buchstabe b:

Die Neuregelung in § 7 Abs. 12 sieht vor, dass die Beschlussfassung 
über eine Straßenausbaubeitragssatzung spätestens zum Zeitpunkt der 
Entscheidung über die Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von 
Ortsstraßen erfolgen muss. 

Soweit hinsichtlich einer fristgemäß beschlossenen Satzung später die 
Nichtigkeit festgestellt wird, besteht für den Beitragsberechtigten die 
Möglichkeit, eine neue Satzung zu erlassen. Aus Rechtssicherheitsgrün-
den sollte diese rückwirkend in Kraft gesetzt werden. Es handelt sich 
bei der Regelung des Satzes 2 nicht um eine bloße Ordnungsbestim-
mung. Der ursprünglich Beitragsberechtigte verliert nach Ablauf der Frist 
die Erhebungsberechtigung. Dies kann mit dienst- und haftungsrechtli-
chen Konsequenzen für die Verantwortlichen verbunden sein. (verglei-
che zur bisherigen Regelung ThürOVG, Beschluss vom 30. September 
2014 -4 EO 172/14-)

Das Gesetz stellt auf den Tag der Entscheidung über die Durchführung 
einer Straßenausbaumaßnahme ab. Als solcher ist nicht erst der tatsäch-
liche Beginn der Straßenausbaumaßnahme zu sehen. Vielmehr ist auf 
dem Zeitpunkt abzustellen, in dem die Gemeinde sich entscheidet, eine 
bestimmte Straßenausbaumaßnahme tatsächlich durchzuführen. Bereits 
im Abschluss eines Ingenieurvertrages kann sich der erkennbare Wille 
der Gemeinde zeigen, eine kostenpflichtige Maßnahme zu realisieren 
(vergleiche OVG Magdeburg, Beschluss vom 21. Juli 2008  -4 M 255/07-). 
Allerdings muss sich dieser Vertrag auf die Ausführung der beitragspflich-
tigen Ausbaumaßnahme beziehen. Bloße Planungsleistungen, die der 
Entscheidung der Gemeinde über das "Ob" und das "Wann" einer Stra-
ßenausbaumaßnahme vorausgehen, reichen hierfür nicht (vergleiche 
VG Halle, Urteil vom 20. September 2010 -2 A 292/09-).

Die Regelung findet keine Anwendung auf Straßenausbaumaßnahmen, 
bei denen die Entscheidung über die Durchführung der Maßnahme be-
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reits vor Inkrafttreten des Änderungsgesetzes getroffen wurde. Solche 
Altfälle werden von der Neuregelung des § 7 Abs. 12 Satz 2 ThürKAG 
nicht erfasst. Für diese Fälle gelten die bisherigen Regelungen ein-
schließlich der Übergangsregelung des § 21 a Abs. 10 ThürKAG. Eine 
rückwirkende Einschränkung der Möglichkeiten der Gemeinden zur Er-
hebung von Straßenausbaubeiträgen würde die kommunale Rechtsset-
zungs- und Finanzhoheit verletzen (vergleiche LVerfG Sachsen-Anhalt, 
Urteil vom 15. Januar 2002 -LVG 3/01 und 5/01-).

Zu Nummer 2:

Es handelt sich um eine Folgeänderung. Die Pflicht zur Information der 
Beitragspflichtigen über den Zeitpunkt der Beendigung der Investitions-
maßnahme wird aufgehoben. Eine solche Information ist aufgrund der 
Änderung in § 7 Abs. 12 Satz 2 ThürKAG nicht mehr erforderlich.

Zu Nummer 3:

Zu Buchstabe a:

Es handelt sich um eine Folgeänderung.

Zu Buchstabe b:

Mit dem neuen § 21 a Abs. 11 ThürKAG erhalten die Gemeinden die 
Möglichkeit, die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen in Abhängigkeit 
von ihrer finanziellen Haushaltssituation selbst zu bestimmen.

Soweit es sich um eine Straßenausbaumaßnahme handelt, die vor dem 
1. Januar 2006 beendet wurde, die dauernde Leistungsfähigkeit der Ge-
meinde es zulässt und die Gemeinde seit dem 1. Januar 2006 keine Be-
darfszuweisungen in Anspruch genommen hat, steht die gemeindliche 
Beitragserhebung in deren Ermessen. Durch das Abstellen auf die Nicht-
inanspruchnahme von Bedarfszuweisungen in den vergangenen zehn 
Jahren soll sichergestellt werden, dass nur Gemeinden mit einer lang-
fristig stabilen Haushaltsführung auf entsprechende Einnahmen verzich-
ten können. Die Bestimmung des § 21 a Abs. 11 ThürKAG gilt für alle 
Gemeinden, die die Voraussetzungen erfüllen, unabhängig vom Stand 
der Beitragserhebung. Gemeinden, die für den betreffenden Zeitraum 
die Beitragserhebung bereits abgeschlossen haben, wird ermöglicht, die 
Satzung für diesen Zeitraum aufzuheben und Beiträge zurückzuzahlen. 
Somit werden Gemeinden, die die Beitragserhebung zeitnah durchge-
führt haben, nicht schlechter gestellt als Gemeinden, die trotz Bestehen 
der grundsätzlichen Beitragserhebungspflicht bislang keine Beitragsbe-
scheide erlassen haben.

Die dauernde Leistungsfähigkeit im Sinne dieses Gesetzes liegt dann 
vor, wenn die in dem vom Ministerium für Inneres und Kommunales ver-
öffentlichten Muster zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zu 
§ 4 Nr. 4 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung nicht nur in al-
len drei Folgejahren eine freie Finanzspitze ausgewiesen wird, sondern 
auch in den Ansätzen im kommenden Jahr, im Rechnungsergebnis des 
Vorjahres und des vorvergangenen Jahres. Andernfalls liegt keine dau-
ernde Leistungsfähigkeit im Sinne dieses Gesetzes vor. 

Für doppisch buchende Kommunen liegt die dauernde Leistungsfähig-
keit im Sinne dieses Gesetzes dann vor, wenn in dem vom Ministerium 
für Inneres und Kommunales veröffentlichten Muster zur Beurteilung der 
dauernden Leistungsfähigkeit zu § 1 Abs. 2 Nr. 12 Thüringer Gemeinde-
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haushaltsverordnung-Doppik nicht nur in allen drei Haushaltsfolgejahren 
eine freie Finanzspitze ausgewiesen wird, sondern auch in den Ansät-
zen des Haushaltsjahres, des Haushaltsvorjahres und den Ergebnissen 
des Haushaltsvorvorjahres. Andernfalls liegt keine dauernde Leistungs-
fähigkeit im Sinne dieses Gesetzes vor.

Die einer Ermessensregelung grundsätzlich entgegenstehenden Ein-
nahme- und Beschaffungsgrundsätze gemäß § 54 Abs. 2 der Thürin-
ger Kommunalordnung (ThürKO) sowie § 5 Abs. 2 des Thüringer Ge-
setzes über die kommunale Doppik (ThürKDG) werden entsprechend 
ausgeschlossen.

Die Gemeinden erhalten darüber hinaus die Möglichkeit, ihre Straßen-
ausbaubeitragssatzung für den angegebenen Zeitraum aufzuheben so-
wie bereits an die Gemeinde gezahlte Beiträge unverzinst an die betrof-
fenen Grundstückseigentümer zurückzuzahlen. In welcher Form und in 
welchem Umfang von diesen Ermächtigungen Gebrauch gemacht wird, 
entscheidet die Gemeinde im Rahmen ihrer gemeindlichen Selbstver-
waltungshoheit. Auch die Entscheidung über die Rückzahlung muss un-
ter Berücksichtigung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
erfolgen. Da die Rückzahlung auch für bereits weit zurückliegende Bei-
tragsschuldverhältnisse erfolgen kann, ist der Rückzahlungsanspruch 
antragsgebunden. Hierdurch soll der Verwaltungsaufwand minimiert 
werden. Berechtigter des Rückzahlungsanspruchs ist der ursprüngli-
che Beitragspflichtige. Insbesondere in Fällen, in denen wegen Ablaufs 
der Aufbewahrungsfristen in den Gemeinden entsprechende Unterlagen 
nicht mehr vorhanden sind, kommt der Mitwirkung des Beitragspflichtigen 
(§ 15 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a ThürKAG in Verbindung mit § 90 der Abga-
benordnung) eine besondere Bedeutung zu. Der Antragsteller kann da-
her bereits mit dem Antrag begründende Unterlagen (Beitragsbescheid, 
Überweisungsbeleg) vorlegen. 

Eine finanzielle Belastung des Haushalts des Landes wird vermieden, 
indem ein Rückgriff der Gemeinden gegen das Land wegen eventuell 
erfolgender Beitragsrückzahlungen ausgeschlossen wird. Da die Ent-
scheidung zum Absehen von der Beitragserhebung und zur Rückzahlung 
bereits vereinnahmter Beiträge in das Ermessen der Gemeinden gestellt 
wird, ist die Aufnahme einer Erstattungsregelung auch nicht geboten. 

Bei dem neuen § 21 a Abs. 12 ThürKAG handelt es sich um eine ent-
sprechende Übergangsregelung für den geänderten § 7 Abs. 12 Satz 2 
ThürKAG.  

Zu Buchstabe c:

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Artikel 2:

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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